


Beschluss der ________ eG
Gemeinschaftlicher Einkauf Reise 
Beschluss Nr.[footnoteRef:1]: [1:  Beschlüsse müssen immer fortlaufend nummeriert werden. ] 

Ort: 
Datum: 

Vorwort:
Die Mitglieder beschließen im Rahmen des gemeinschaftlichen Wareneinkaufes, Reisen einzukaufen. Die Genossenschaft wird die Mitglieder entsprechend abfragen und dann versuchen möglichst günstige Urlaubsreisen einzukaufen. Bei entsprechender Liquidität können diese auch subventioniert werden.

Die Mitglieder beteiligen sich an den Kosten der Reise mit 1 EUR zzgl. gesetzliche MwSt, berechnet nach der Mindestbemessungsgrundlage. Auf die gesonderte Berechnung wird verwiesen. 

Zudem müssen alle Mitglieder die Kosten der Verpflegung selbst übernehmen. Hierfür wird vereinbart, dass die Mitglieder einer Pauschale von 15 % der Gesamtkosten übernehmen.

Die Genossenschaft stellt den Mitgliedern nicht nur die Kostenbeteiligung, sondern auch eine Pauschale von 15 % für die inkludierten Verpflegungskosten in Rechnung. Die Mehrwertsteuer wird nach der Mindestbemessungsgrundlage berechnet und erhoben.






					
Unterschrift Vorstand[footnoteRef:2] [2:  Grds. Vom Vorstand zu beschließen, wenn der einmalige Wareneinkauf jedoch die Kredithöchstgrenze überschreitet (s. Gründungsprotokoll) dann muss der Beschluss zwingend von der Generalversammlung beschlossen werden. Im Falle, dass der Beschluss die wirtschaftlichen oder sonstigen Interessen nur des Vorstandes berührt, muss der Beschluss auch vom Bevollmächtigten unterzeichnet werden. 
] 






